
 
                                                                         Leoben, im Jänner 2024 

 
 
 
 
 

Information über die Trinkwasserqualität 
 

 
Sehr geehrter Wasserkunde, 
 
gemäß den Bestimmungen der Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und 
Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserverordnung – TWV) BGBl. Nr. 304 vom 21.8.2001, Teil II, Jahrgang 2001, 
informieren Sie die Stadtwerke Leoben, Wasserwerk, im Zuge der Jahresabrechnung 2021 
über die Qualität des Trinkwassers aufgrund der Analysenergebnisse der 
lebensmittelrechtlich vorgeschriebenen Untersuchungen für folgende Parameter: 
 

1. „Nitrat“ (NO3 in mg/l) 

        Schwankungsbreite:                                                         Zulässige Höchstkonzentration: 
von 3,5 bis 9,5 NO3 in mg/l                                                                     50 mg NO3/l 
 

 

2. „Pestizide“ (µg/l) 
im untersuchten Umfang quantitativ nicht nachweisbar 
 
 

3. Weitere Analysewerte: 
 
pH-Wert:  7,5                                                   Kalium:  1,0 mg/l 
 
Wasserhärte:  11,3° dH                                   Magnesium:  7,5 mg/l 
 
Calcium:  73,3 mg/l                                          Sulfat:  13,5 mg/l 
 
Chlorid:   14,0 mg/l                                           Natrium:  5,0 mg/l 
 
 
Gemäß § 3, Abs. 2 leg cit erlauben sich die Stadtwerke Leoben, Wasserwerk, ihre Abnehmer 
darauf hinzuweisen, dass die gegenständliche Information allen Verbrauchern (z.B. durch 
Aushang im Gebäude) zur Kenntnis zu bringen ist, womit wir Sie als 
Liegenschaftseigentümer auf Ihre diesbezügliche Verpflichtung gegenüber Ihren etwaigen 
Mietern nachweislich aufmerksam gemacht haben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Stadtwerke/Wasserwerk 


